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Gesetzentwurf
der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes über den Arbeitsmarktzugang im Rahmen
der EU-Erweiterung

A. Problem und Ziel

Zum 1. Mai 2004 treten 10 weitere Staaten der Europäischen Union (EU) bei.
Für deren Staatsangehörige sehen die Regelungen des Beitrittsvertrages mit
Ausnahme der Staatsangehörigen von Malta und Zypern für eine Übergangszeit
von bis zu sieben Jahren abgestufte Regelungen für die Herstellung des unein-
geschränkten Rechts auf Freizügigkeit der Arbeitnehmer vor, die in das inner-
staatliche Recht transformiert und ausgestaltet werden müssen.

B. Lösung

Die bestehenden Vorschriften des Arbeitsgenehmigungsrechtes werden um die
sich für die Staatsangehörigen aus den Beitrittsstaaten während der Übergangs-
zeit aus dem Beitrittsvertrag ergebenden Rechte auf Zulassung zur Beschäfti-
gung ergänzt und angepasst.

C. Alternativen

Keine

D. Kosten der öffentlichen Haushalte

1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

Keine

2. Vollzugsaufwand

Bei der Arbeitsverwaltung wird sich der Vollzugsaufwand für die Durchfüh-
rung des Arbeitsgenehmigungsverfahrens wegen der gegenüber dem geltenden
Arbeitsgenehmigungsrecht erleichterten Voraussetzungen für die Erteilung von
Arbeitsberechtigungen an die Staatsangehörigen aus den Beitrittsstaaten in
nicht näher zu bestimmenden Umfang vermindern.

E. Sonstige Kosten

Keine
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Entwurf eines Gesetzes über den Arbeitsmarktzugang im Rahmen
der EU-Erweiterung

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch
Das Dritte Buch Sozialgesetzbuch – Arbeitsförderung –

(Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 1997, BGBl. I S. 594,
595), zuletzt geändert durch … (BGBl. I S. …), wird wie
folgt geändert:

1. § 284 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 wird wie folgt gefasst:

„1. Ausländer, die nach den Rechtsvorschriften der
Europäischen Gemeinschaft oder nach dem Ab-
kommen über den Europäischen Wirtschaftsraum
zur Ausübung einer Beschäftigung berechtigt
sind; dies gilt nicht für Staatsangehörige derjeni-
gen Staaten, die nach dem Vertrag vom 16. April
2003 über den Beitritt der Tschechischen Repu-
blik, der Republik Estland, der Republik Zypern,
der Republik Lettland, der Republik Litauen, der
Republik Ungarn, der Republik Malta, der Re-
publik Polen, der Republik Slowenien und der
Slowakischen Republik zur Europäischen Union
(BGBl. 2003 II S. 1408) (EU-Beitrittsvertrag) der
Europäischen Union beitreten, soweit nach Maß-
gabe dieses Vertrages abweichende Regelungen
Anwendung finden,“.

b) In Absatz 5 werden nach dem Wort „Ausländer“ die
Wörter „sich nach dem Aufenthaltsgesetz/EWG im
Bundesgebiet aufhalten darf oder“ eingefügt.

2. Dem § 285 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt:

„Für die Beschäftigungen nach dieser Rechtsverordnung
ist Staatsangehörigen aus Staaten, die nach dem EU-Bei-
trittsvertrag der Europäischen Union beitreten, gegen-
über Staatsangehörigen aus Drittstaaten vorrangig eine
Arbeitserlaubnis zu erteilen, soweit dies der EU-Bei-
trittsvertrag vorsieht.“

Artikel 2
Änderung der Arbeitsgenehmigungsverordnung

Nach § 12 der Arbeitsgenehmigungsverordnung vom
17. September 1998 (BGBl. I S. 2899), die zuletzt durch
… (BGBl. I S. …) geändert worden ist, wird folgender
§ 12a eingefügt:

„§ 12a
Erweiterung der Europäischen Union

(1) Staatsangehörigen derjenigen Staaten, die nach dem
Vertrag vom 16. April 2003 über den Beitritt der Tschechi-
schen Republik, der Republik Estland, der Republik Zy-
pern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Re-
publik Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der
Republik Slowenien und der Slowakischen Republik zur
Europäischen Union (BGBl. 2003 II S. 1408) (EU-Beitritts-
vertrag) der Europäischen Union beitreten, wird, sofern sie
am 1. Mai 2004 oder später für einen ununterbrochenen

Zeitraum von mindestens zwölf Monaten im Bundesgebiet
zum Arbeitsmarkt zugelassen waren, abweichend von § 286
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch
eine Arbeitsberechtigung erteilt. Dies gilt nicht für solche
Staatsangehörige nach Satz 1, die von einem Arbeitgeber
mit Sitz im Ausland in das Bundesgebiet entsandt sind.

(2) Haben Staatsangehörige nach Absatz 1 Familienange-
hörige, wird diesen eine Arbeitsberechtigung erteilt, wenn
sie mit dem Arbeitnehmer einen gemeinsamen Wohnsitz im
Bundesgebiet haben und sich am 1. Mai 2004 oder seit min-
destens 18 Monaten rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehal-
ten haben. Ab dem 2. Mai 2006 wird diesen Familienange-
hörigen der Staatsangehörigen nach Absatz 1 eine Arbeits-
berechtigung unabhängig von der Dauer des Aufenthaltes
im Bundesgebiet erteilt, soweit nach den Maßgaben des
EU-Beitrittsvertrages die Regelungen des Arbeitsgenehmi-
gungsrechts weiter gelten. Familienangehörige sind der
Ehegatte, der Lebenspartner sowie die Verwandten in ab-
steigender Linie, die noch nicht das 21. Lebensjahr vollen-
det haben, oder denen der Staatsangehörige nach Absatz 1
Unterhalt gewährt.

(3) Eine nach den Absätzen 1 und 2 erteilte Arbeits-
berechtigung erlischt, wenn der Ausländer aus einem seiner
Natur nach nicht vorübergehenden Grunde ausreist oder
eine erteilte Aufenthaltserlaubnis-EG erlischt oder aufgeho-
ben wird.“

Artikel 3

Änderung der
Anwerbestoppausnahmeverordnung

In § 9 der Anwerbestoppausnahmeverordnung vom
17. September 1998 (BGBl. I S. 2893), die zuletzt durch …
(BGBl. I S. …) geändert worden ist, werden die Wörter
„Malta,“, „Schweiz,“ und „sowie Zypern“ gestrichen.

Artikel 4

Änderung der Arbeitsaufenthalteverordnung

In § 9 der Arbeitsaufenthalteverordnung vom 18. Dezem-
ber 1990 (BGBl. I S. 2994), die zuletzt durch … (BGBl. I
S. …) geändert worden ist, werden die Wörter „Finnland“,
„Island“, „Lichtenstein“, „Malta“, „Norwegen“, „Öster-
reich“, „Schweden,“ und „Zypern" gestrichen.

Artikel 5

Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang

Die auf den Artikeln 2, 3 und 4 beruhenden Teile der dort
geänderten Rechtsverordnungen können auf Grund der je-
weils einschlägigen Ermächtigungen durch Rechtsverord-
nung geändert werden.

Artikel 6

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Mai 2004 in Kraft.
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Begründung

A. Allgemeiner Teil

I. Ausgangslage

Auf der Grundlage des mit dem EU-Beitrittsvertrags-
gesetzes vom 18. September 2003 (BGBl. II S. 1408) rati-
fizierten EU-Beitrittsvertrages werden zum 1. Mai 2004
zehn weitere Staaten der Europäischen Union (EU) bei-
treten. Die Rechte aus Artikel 39 Abs. 1 des EG-Vertrages
über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer werden für die
Staatsangehörigen der Beitrittsstaaten mit Ausnahme der
Staatsangehörigen von Malta und Zypern zunächst aller-
dings nur vorbehaltlich der in dem Beitrittsvertrag aufge-
führten Übergangsbestimmungen gelten, die vorsehen, dass
die Arbeitnehmerfreizügigkeit und zum Teil die Dienstleis-
tungsfreiheit hinsichtlich der Entsendung von Arbeitneh-
mern im Rahmen eines flexiblen Modells („2+3+2“) für bis
zu längstens sieben Jahre aufgeschoben werden kann. In
den ersten zwei Jahren nach dem Beitritt wird Deutschland
auf Grund der Arbeitsmarktlage von dieser Möglichkeit
Gebrauch machen. Über die weitere Inanspruchnahme die-
ser Möglichkeit in den nächsten Stufen der Übergangs-
regelung wird abhängig von der Entwicklung am Arbeits-
markt entschieden. Während der Übergangszeit behalten für
die Zulassung der Staatangehörigen aus den Beitrittsstaaten
zur Ausübung von Beschäftigungen in Deutschland damit
die nationalen Vorschriften und die mit den Beitrittsstaaten
bestehenden bilateralen Vereinbarungen weiterhin Gültig-
keit.

Nach dem geltenden Arbeitsgenehmigungsrecht bedürfen
Staatsangehörige aus den Beitrittsstaaten in der Übergangs-
zeit somit weiterhin grundsätzlich einer Arbeitsgenehmi-
gung, die vor der Aufnahme einer Beschäftigung einzuho-
len ist. Die Erteilung von Arbeitserlaubnissen an Staatsan-
gehörige aus den Beitrittsstaaten, die neu zur Aufnahme
einer Beschäftigung nach Deutschland einreisen wollen,
richtet sich auch künftig zunächst noch nach den dafür
durch die Anwerbestoppausnahmeverordnung, die Arbeits-
genehmigungsverordnung, die Verordnung über die Ar-
beitsgenehmigung für hoch qualifizierte ausländische Fach-
kräfte der Informations- und Kommunikationstechnologie
und die bilateralen Vereinbarungen insbesondere über Gast-
und Werkvertragsarbeitnehmer bestimmten Ausnahmen.
Der Beitrittsvertrag sieht jedoch vor, dass Arbeitnehmern
aus den Beitrittsstaaten bei der Neuzulassung zur Beschäf-
tigung nach der sog. Gemeinschaftspräferenz Vorrang vor
der Zulassung von Arbeitskräften aus Drittstaaten zu ge-
währen ist. Außerdem sieht der Beitrittsvertrag vor, dass
Arbeitnehmer aus den Beitrittsstaaten, die im Zeitpunkt des
Beitritts oder danach seit mindestens zwölf Monaten zum
Arbeitsmarkt zugelassen sind, und deren Familienange-
hörige nach bestimmten Mindestaufenthaltszeiten einen un-
eingeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt des jeweiligen
Altmitgliedstaates erhalten. Die Bestimmungen des Bei-
trittsvertrages erfordern es somit, die Regelungen des Ar-
beitsgenehmigungsrechts bis zu deren vorgesehener Ablö-
sung durch die Neuregelungen des Zuwanderungsgesetzes
entsprechend zu ergänzen und anzupassen.

II. Lösung

Die Bestimmungen des Beitrittsvertrages über den Zugang
der Staatsangehörigen der Beitrittsstaaten zum Arbeitsmarkt
werden – bis zu ihrer beabsichtigten Ablösung durch die
Neuregelungen des Zuwanderungsgesetzes – durch Ände-
rung der einschlägigen Vorschriften des Dritten Buches
Sozialgesetzbuch (SGB III), der Arbeitsgenehmigungs-
verordnung (ArGV) sowie der Anwerbestoppausnahmever-
ordnung (ASAV) in das nationale Arbeitsgenehmigungs-
recht transformiert. Die Arbeitsaufenthalteverordnung
(AAV) wird redaktionell angepasst.

III. Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes

Das Arbeitsgenehmigungsrecht ist Bestandteil der Arbeits-
förderung, für die der Bund die Gesetzgebungszuständig-
keit im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung hat
(Artikel 74 Abs. 1 Nr. 12 GG). Dem Bund steht das Ge-
setzgebungsrecht für diesen Bereich zu, wenn und soweit
die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bun-
desgebiet oder die Wahrung der Rechts- und Wirtschafts-
einheit im gesamtstaatlichen Interesse eine bundesgesetz-
liche Regelung erforderlich macht (Artikel 72 Abs. 2 GG).
Das Arbeitsgenehmigungsrecht betrifft die Wahrung der
Rechts- und Wirtschaftseinheit. Eine Gesetzesvielfalt auf
Länderebene würde zu einer Rechtszersplitterung führen,
die weder vom Bund noch von den Ländern hingenom-
men werden kann. Ein Untätigbleiben der Länder hätte
eine ungesteuerte Zulassung zum Arbeitsmarkt zur Folge.
Werden die Länder tätig, könnten sich nachteilige Auswir-
kungen dadurch ergeben, dass die Zulassung zum Arbeits-
markt nicht auf das zulassende Land beschränkt werden
kann. Es ist deshalb erforderlich, bundesweit die gleichen
Anforderungen bei der Zulassung zum Arbeitsmarkt zu
stellen. Einheitliche Regelungen für den Arbeitsmarkt-
zugang sind auch im gesamtstaatlichen Interesse geboten.
Sie sind Elemente einer einheitlichen Arbeitsmarktpolitik,
die zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit des Wirtschafts-
raumes der Bundesrepublik Deutschland unerlässlich sind.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Änderung des Dritten Buches
Sozialgesetzbuch)

Zu Nummer 1

Zu Buchstabe a

Nach dem Beitrittsvertrag vom 16. April 2003 können die
derzeitigen Mitgliedstaaten der EU die Arbeitnehmerfrei-
zügigkeit für Staatsangehörige aus den Beitrittsstaaten mit
Ausnahme von Zypern und Malta im Rahmen eines flexib-
len Modells von Übergangsregelungen bis zu sieben Jahre
beschränken. Von dieser Möglichkeit wird Deutschland
zumindest in den beiden ersten Jahren nach dem Beitritt
Gebrauch machen. Vor diesem Hintergrund wird mit der
Änderung klargestellt, dass Staatsangehörige aus den be-
troffenen Beitrittsstaaten während der Übergangszeiten im
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Rahmen des geltenden Rechts weiterhin grundsätzlich einer
Arbeitsgenehmigung bedürfen.

Zu Buchstabe b

Die Vorschrift des § 284 Abs. 5 SGB III setzt für die Ertei-
lung von Arbeitsgenehmigungen voraus, dass ein Ausländer
eine Aufenthaltsgenehmigung nach § 5 des Ausländergeset-
zes besitzt. Ab dem 1. Mai 2004 finden auf die Einreise und
den Aufenthalt der Staatsangehörigen aus den Beitrittsstaa-
ten künftig jedoch nicht mehr die allgemeinen aufenthalts-
rechtlichen Vorschriften Anwendung, sondern die Vor-
schriften des Gesetzes über Einreise und Aufenthalt von
Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft (Aufenthaltsgesetz/EWG). Mit der
vorgesehenen Änderung wird die Regelung des § 284
Abs. 5 SGB III deshalb entsprechend erweitert, um die
Grundlage für die Erteilung von Arbeitsgenehmigungen an
Staatsangehörige aus den Beitrittsstaaten zu schaffen.

Zu Nummer 2

Die Regelung sieht zur Umsetzung der sog. Gemein-
schaftspräferenz für die Staatsangehörigen aus den Beitritts-
staaten bei der Neuzulassung zu Beschäftigungen die bevor-
zugte Erteilung von Arbeitserlaubnissen gegenüber dritt-
staatsangehörigen Ausländern vor.

Zu Artikel 2 (Änderung der Arbeitsgenehmi-
gungsverordnung)

Mit dieser Vorschrift werden die Rechte, die sich für die
Staatsangehörigen der mittel- und osteuropäischen Beitritts-
staaten hinsichtlich des Zugangs zu den Arbeitsmärkten der
derzeitigen Mitgliedstaaten aus den Beitrittsverträgen über
die allgemeinen Regelungen des Arbeitsgenehmigungs-
rechts hinaus ergeben, in das innerstaatliche Recht übertra-
gen. In diesem Zusammenhang wird der im Beitrittsvertrag
bezeichnete „Zugang“ zum Arbeitsmarkt durch Zuerken-
nung einer Arbeitsberechtigung als uneingeschränkter Ar-
beitsmarktzugang verwirklicht.

Absatz 1 regelt für Arbeitnehmer aus den Beitrittsstaaten,
die nach dem Beitrittsvertrag auf Grund einer seit mindes-
tens zwölf Monaten vorliegenden Zulassung zum deutschen
Arbeitsmarkt das Recht auf uneingeschränkten Zugang zur
Ausübung von Beschäftigungen haben, einen Anspruch auf
Erteilung einer Arbeitsberechtigung. Die Arbeitsberechti-
gung wird nach § 286 Abs. 3 SGB III ohne Beschränkungen
erteilt. Sie eröffnet damit einen uneingeschränkten Zugang
zur Ausübung jeder Beschäftigung in Deutschland. Mit
Satz 2 wird klargestellt, dass Zeiten, in denen der Arbeit-
nehmer, wie insbesondere im Rahmen der bestehenden bila-
teralen Werkvertragsarbeitnehmervereinbarungen, lediglich
vorübergehend in das Bundesgebiet entsandt worden ist,
nicht als anspruchsbegründende Zeiten berücksichtigt wer-
den; in diesen Fällen erfolgt mit der Entsendung keine
Zulassung zum deutschen Arbeitsmarkt und somit auch
keine Grundlage für eine arbeitsgenehmigungsrechtliche
Verfestigung an diesem Arbeitsmarkt.

Absatz 2 regelt die Voraussetzungen für den uneinge-
schränkten Arbeitsmarktzugang für die Familienangehöri-
gen der Arbeitnehmer aus den Beitrittsstaaten, die ihrerseits
einen uneingeschränkten Arbeitsmarktzugang haben. Dabei

wird entsprechend den Vorgaben des Beitrittsvertrages nach
dem Zeitpunkt der gemeinsamen Wohnsitznahme im Bun-
desgebiet differenziert. Die Beitrittsregelungen sehen vor,
dass die Familienangehörigen spätestens ab dem dritten Jahr
nach dem Beitritt, also dem 2. Mai 2006, ohne die Erfüllung
von Voraufenthaltszeiten ein uneingeschränktes Recht auf
Arbeitsmarktzugang erhalten sollen. Mit Satz 3 werden die
Lebenspartner, die in nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz
begründeten Partnerschaften mit einem Arbeitnehmer le-
ben, ausdrücklich einbezogen.

Nach den Beitrittsregelungen verlieren Staatsangehörige
aus den Beitrittsstaaten das Recht auf uneingeschränkten
Zugang zum Arbeitsmarkt, wenn sie den Arbeitsmarkt des
betreffenden derzeitigen Mitgliedstaates freiwillig verlas-
sen. Mit dem Absatz 3 wird diese Vorgabe aus dem Bei-
trittsvertrag dahin gehend umgesetzt, dass eine Arbeitsbe-
rechtigung in den Fällen dauerhafter Ausreise erlischt. Von
dieser Regelung werden daher insbesondere Fälle nicht er-
fasst, in denen Staatsangehörige aus den Beitrittsstaaten von
ihrem im Bundesgebiet ansässigen Arbeitgeber lediglich
vorübergehend zur Arbeitsleistung in das Ausland entsandt
werden. Außerdem ist vorgesehen, dass die Arbeitsberech-
tigung bei Wegfall des Aufenthaltsrechts erlischt.

Zu Artikel 3 (Änderung der Anwerbestopp-
ausnahmeverordnung)

Für Staatsangehörige von Malta und Zypern tritt nach den
Beitrittsverträgen ab dem 1. Mai 2004 ohne Übergangsfris-
ten das EU-Recht auf Arbeitnehmerfreizügigkeit ein. Damit
ist den Staatsangehörigen beider Staaten der Zugang zur Be-
schäftigung nach § 284 Abs. 1 SGB III ohne Arbeitsgeneh-
migung zu gewähren. Für Staatsangehörige der Schweiz er-
gibt sich dieses Recht aus der innerstaatlichen Umsetzung
des Freizügigkeitsabkommens EU/Schweiz, das am 1. Juni
2002 in Kraft getreten ist.

Zu Artikel 4 (Änderung der Arbeitsaufenthalte-
verordnung)

Finnland, Österreich und Schweden sind bereits Mitglied-
staaten der EU. Den Staatsangehörigen dieser Staaten wird
seit dem Beitritt dieser Staaten zur EU Freizügigkeit ge-
währt. Die Staatsangehörigen von Island, Liechtenstein und
Norwegen genießen nach den EWR-Abkommen Freizügig-
keit wie EU-Angehörige. Ab dem 1. Mai 2004 werden die
Staatsangehörigen von Malta und Zypern mit dem EU-Recht
auf Freizügigkeit nicht mehr der Aufenthaltsgenehmigungs-
pflicht nach dem Ausländergesetz unterliegen.

Zu Artikel 5 (Rückkehr zum einheitlichen Verord-
nungsrang)

Die Regelung gewährleistet, dass die vorgesehenen Ände-
rungen der Rechtsverordnungen auch künftig auf Grund der
jeweils einschlägigen Ermächtigungen geändert oder aufge-
hoben werden können.

Zu Artikel 6 (Inkrafttreten)

Die Vorschrift bestimmt, dass die Neuregelungen zeitgleich
mit dem Wirksamwerden der Beitritte im Rahmen der
EU-Erweiterung zum 1. Mai 2004 in Kraft treten.



Drucksache 15/2378 – 8 – Deutscher Bundestag – 15. Wahlperiode

C. Finanzielle Auswirkungen

1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

Die vorgesehenen Rechtsänderungen regeln die Vorausset-
zungen für die Aufnahme von Beschäftigungen und führen
somit für den Bund und die Arbeitsverwaltung zu keinen
Ausgaben.

2. Vollzugsaufwand

Der Vollzugsaufwand der Arbeitsverwaltung für die Durch-
führung des Arbeitsgenehmigungsverfahrens wird sich we-
gen der gegenüber dem geltenden Arbeitsgenehmigungs-
recht erleichterten Voraussetzungen für die Erteilung von
Arbeitsberechtigungen an die Staatsangehörigen aus den
Beitrittsstaaten in nicht näher zu bestimmenden Umfang
vermindern.

D. Preiswirkungsklausel

Mit zusätzlichen Kosten für die Wirtschaft, insbesondere für
mittelständische Unternehmen ist nicht zu rechnen. Unmit-
telbare Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau,
insbesondere das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu er-
warten.

E. Sonstige Kosten

Keine

F. Gleichstellungspolitische Bedeutung

Nach dem Ergebnis der Relevanzprüfung ergeben sich
keine gleichstellungspolitischen Auswirkungen.
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